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Der Provinzilllausschuß beehrt sich demgemäßzu beantragen:
„Provinziallandtag wolle die Errichtung von landwirtschaftlichenWinterschulen in
Wipperfttrth, Kreis Wipperfürth, und Grevenbroich, Kreis Grevenbroich, genehmigen.
Die erforderlichenPruvinzialzuschttssesind bereits in den Haushaltsplan der landwirt¬
schaftlichen Angelegenheitenfür 1921 eingestellt".

Düsseldorf, den 16. Inni 1921.

Der Provinzilllausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 22.
Drucksachen-Nr. 21.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Verlängerung des zwischen dem Provinzialverbande der Rheinproviuz und der
Landwirtschaftskammerder Rheinprovinz wegen der Verwaltung und Unterhaltung

der landwirtschaftlichen Winterschulenabgeschlossenen Vertrages.

Mit Genehmigung des 42. Provinziallandtages ist am 26. März 1902 der beiliegende
Vertrag mit der Üandwirtschaftskammerbezüglichder Verwaltung und Unterhaltung der landwirt¬
schaftlichen Winterschulenauf die Dauer von 10 Jahren abgeschlossen worden.

Diese Frist hat am 1. April 1901 begonnen, der Vertrag lief demnach am 1. April 1911
ab. Da er sich bewährt und die Landwirtschaftskammersich dahin geäußert hatte, daß ihrerseits
gegen die Verlängerung des Vertrages keine Bedenken erhoben würden, auch keine Abänderungs¬
vorschlägegestellt waren, beantragte der Provinzialausschuß beim Proviuziallandtage, er möge ihu
ermächtige», den Vertrag auf die weitere Dauer von 10 Iahreu, vom 1. April 1911 an. zu
verlängern. Der 51. Provinziallandtag hat sich in der Plenarsitzung vom 9. März 1911 mit der
Verlängerung einverstandenerklärt.

Die letzterwähnten10 Jahre waren am 1. April 1921 abgelaufen. Die Landwirtschafts¬
kammer hat sich erneut mit der Verlängerung des Vertrages einverstandenerklärt. Die bisherigen
Bedingungen sollen bis auf folgende Aeuderungen beibehalten werden.

1. Der Zuschuß der Provinz, gemäß § 8 der beigefügtenSatzungen, soll von 2500 Mark
auf 5000 Mark für jede Schule erhöht werden.

Auf den Antrag der IV. Fachkommission hat der 59. Provinziallandtag bereits
in der Sitzung vom 9. Dezember 1920 beschlossen, der Provinzilllausschuß möge in
Erwägung ziehen, die Zuschüsseder Provinzialverwaltung für die landwirtschaftlichen
Winterschulenzu verdoppeln.



Anlagen zu den Sitzungsprotokolleu. Nr. 22. 189

2. Die Beiträge der Provinz an den Pensions-Hauöhaltsplau, gemäß ß 9 der Satzungen,
erhöhen sich infolge der anderweitigen Festsetzung der Gehälter. Zurzeit werden
110 521,50 Mark gezahlt anstatt früher 20 877 Mark.

3. Das Schulgeld (ß 13 der Satzungen) ist auf mindestens300 Mark für jedes Winter¬
semester zu erhöhen.

Der Provinzialausschuß beehrt sich hiernach folgendenAntrag zu stellen:
„Der Proviuzmllandtag wolle den Provinzialausschuß ermächtigen,den Vertrag mit der
Landwirtschaftskllmmerwegen der Verwaltung und Unterhaltung der landwirtschaftlichen
Winterschuleu auf die fernere Daner von 10 Jahren, uom 1. April 1921 au, unter
Genehmigung der vorsteheudeuAbänderungen zu verlängern".

Düsseldorf, den 16. Iuui 1921.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, vr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Bertrag
zwischen dem Provinzialverband der Nheinproviuzuud der Landwirlschaftstammer der
Rheinprovinzwegen der Verwaltung nnd Unterhaltung der landwirtschaftlichenWinter-
schnleu vom 26. März 1902 und die Satzung für die Einrichtung und Verwaltung
des landwirtschaftlichen Wiuterschulweseus und Wanderlehitums in der Nhcinproviuz.

Zwischendem Provinzialverbande der Rheinprovinz, vertreten durch den Landeshauptmann
Geh. Obcrregierungsrnt Dr. Klein, handelnd auf Grund Bcfchlufscs des Proviuzialcmsschusscsuom
16. Iauuar 1901 uud des Provinziallnndtages vom 11. Februar 1901, einerseits uud

der Laudwirtschaftstammcr für die Rheinprovinz, vertreten durch den VorsitzendenOber-Präsidial-
rat a. D. Frhr. v. Schoilcmer, andererseits ist folgender Vertrag abgeschlossen worden.

Erstens.
Die Landwirtschaftskammerfür die Rheinprovinz übernimmt die Verwaltung «"d Unter¬

haltung der landwirtschaftlichenWinterschulen sowie die Leitung des landwirtschaftlichenA5anoer-
lehrtums in der Rheinprvvinz nach Maßgabe der diesem Vertrage beigefügten, sowohl von oer
Landwirtschaftskammerwie der Provinzialverwaltung der Rheinprovinz genehmigtenSatzungen.

Zweitens.
Die Provinzialverwaltung der Rheinprovinz verpflichtetsich zur Leistung der m den §§ 8

und 9 näher bezeichnetenBeiträge und Zahlungen von Ruhegehältern und Bezügen ür Hmter-
bliebenenversorgnng,während die etwaigen Mehrkosten der Winterschuleu, insoweit dieselben nicht
durch eigene Einnahmen oder Beiträge der Kreife gedeckt werden, zu Lasten der Landwirtschafts-
kannner bleiben.



190 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 22.

Drittens.
Dieser Vertrag wird auf die Dauer von 10 Jahren, welche am 1. April 1901 an

begonnen haben, mit der Maßgabe abgeschlossen, daß sowohl der Landwirtschaftstammer wie der
Provinzialuerwllltnng das Recht zusteht, denselbenjederzeit mit 3 jähriger Frist zu kündigen.

Düsseldorf und Bonn, den 26. März 1902.

Per FandesHauplmann Z>ie Landwirtschaftskammer
der Uyeinprovinz. für die Kheinprovinz.

(Der Vertrag ist auf Grund Beschlussesdes 51. Rheinischen Provinziallandtages vom
9. März 1911 auf weitere 10 Jahre vom 1. April 1911 ab verlängert worden.)

Satzungen
für die Einrichtungund Verwaltung des landwirtschaftlichen Winterschulwesens

und WanderlehrtumLin der Kheinprumnz.

Zweck und Einrichtung der Schulen.
8 i.

Die landwirtschaftlichenWinterschulenin organischerVerbindung mit dem Wcmderlehrtum
haben den Zweck, die landwirtschaftlicheBevölkerung mit den naturwissenschaftlichenund volkswirt¬
schaftlichen elementaren Grundlagen aller Zweige des landwirtschaftlichenGewerbes, sowie auch mit
den in Theorie und Praxis gemachtenFortschritten bekannt zu machen und damit zur allgemeinen
Ein- und Durchführung eines rationellen Wirtschaftsbetriebesanzuregen. Die sittliche und religiöse
Erziehung der Schüler soll zugleichGegenstand der Fürsorge sein.

§ 2.

Die landwirtschaftlichen Winterschulenunterstehender Landwirtschaftskammerfür die Rhein¬
provinz Sie werden anf Grund des § 14 des Dotationsgesetzesvom 8. Juli 1875 von dem
Proviuzialverbande der Rheinprovinz unterstützt. Die Verwaltung der Schulen erfolgt durch die
Landwirtschaftskammerin Gemäßheit der folgenden Bestimmungen.

Organisation der Verwaltungder Winterschulen.
s 3.

Die Verwaltung wird geführt durch:
») den Vorstand der Landwirtschaftskammerund

K) das Zentralkuratorium für das landwiltfchaftlichcWinterschulwesenund Wander-
lehrtum.
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Vorstand der Landwirtschaftskammer.

8 4.

Der Vorstand der Landwirtschaftskammerführt die laufenden Geschäfteder Winterschulen
und des Wanderlehrtums sowie diejenigen Geschäfte selbständig, bei denen durch diese Satzungen
die Mitwirkung anderer Organe nicht vorgesehenist, im übrigen nach den Bestimmungen dieser
Satzungen.

In dringenden Fällen ist der Vorstand befugt, auch in denjenigenAngelegenheitenVer¬
fügung zu treffen, zu deneu die Zustimmung des Zcntralkuratoriums erforderlich ist, jedoch vor¬
behaltlich nachträglicherMitteilung an das Kuratorium uud Geuehmigung durch dasselbe.

ZentraNuratorium.

s 5.
Das Zentralkuratorium für das landwirtschaftlicheWinterschulwesenund Wanderlchrtum

besteht aus 7 Mitgliedern, nämlich:
dem Vorsitzendender Landwirtschaftskammerfür die Rheinprovinz,
dein Vorsitzendendes Provinzialnnsfchufses,
dem Landeshlluvtmaun der Nheinprovinz,
dem Präsidenten des landwirtschaftlichenVereins für Nheinprcußen,
einem Vertreter der Landwirtschaftskammerund
zwei Vertretern der Provinzialverwaltung.

Für jedes Mitglied ist ein Vertreter zu bezeichne».
Den Vorsitz im Ientralkurntorinm führt der Vorsitzendeder Landwirtschaftskammer,in

seiner Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende dieser Kammer, eventuell ein vom Zeutral¬
kuratorium in der Sitzung zu wählendes Mitglied.

Das Zeutralkuratorium tritt vierteljährlich einmal, sonst nach Bedürfnis oder cmf Antrag
des Landeshauptmanns zusammen. In eiligen Sachen ist schriftliche Abstimmung zulässig.

Das Kuratorium ist beschlußfähigbei Anwesenheitvon 4 Mitgliedern.
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzendenbezw. des stellvertretendenVor¬

sitzenden den Ausschlag.
Der Direktor der landwirtschaftlichenHochschulezu Vonn-Popvelsdorf wird zn allen

Sitzungen des Zentralknratorinms eingeladen und hat beratende Stimme.
Der Vorsitzendeder Landwirtschaftskammersowie der Landeshauptmann sind berechtigt,

andere Beamte zur Teilnahme an den Sitzungen des Zentralkuratoriums nach ihrem Ermesfen
zuzuziehen.

Der Dezernent für die landwirtschaftlichenAngelegenheitenbei der Provinzialverwaltung
und der Generalsekretär der Landwirtschaftskammer nehmen an den Sitzungen mit beratender
Stimme teil.

Ueber die Sitzungen des Zentralkuratoriums wird von einem Beamten der Landwirtfchafts-
kammer ein Protokoll aufgenommen, das von dem Vorsitzendendes Zentralkuratoriums und dem
Landeshauptmann uuterzeichuetwird.

§ 6.

Das Zeutralkuratorium für das laudwirtschaftlicheWinterschulwesenund Wanderlehrtum
hat die Aufgabe, den Vorstand der Landwirtschaftskammerbei der Verwaltung des landwirtschaft¬
liche» Winterschulwescnsin allen wichtigenAngelegenheitenzu beraten und zu unterstützen.



192 Anlagen zu den Sitzungsprotokulleu. Nr. 22.

Insbesondere liegt demselbenob:
1. die Anfstellnng und Ausführung des Normallehrplcmes uud des Stoffverteilungsplanes;
2. die Einrichtung zweier aufsteigenderKlassen an Winterschulen;
3. die Feststellung der Dienstanweisungfiir die Direktoren und Wanderlehrer;
4. die Aufstellung des Normalbesoldnugsplanes der Direktoren und Wanderlehrer;
5. die Wahl der von dem Vorsitzendender Landwirtschaftstammerzn bernfendcnWinterschnl-

direktoren und Wanderlehrer, die Festsetzungund Abänderung der Anstelluugsbcdiugungen
für dieselben;

6. die Feststellung der Gehalts-, Neisckostenbezüge der Direktoren und Wanderlehrer inner¬
halb des Norinalbcsuldnngsplanes;

7. die Vcschluhfllsfuug über die vom Vorsitzendender Landwirtschaftstammer auszusprechendc
Entlassung der Winterschuldirektorenund Wanderlehrer mit oder ohne Pension;

8. die Feststellung der Pensionen und der Bezüge der Hinterbliebenen der Direktoren uud
Wanderlehrer;

9. die Vegntachtung der Haushaltspläne über das laudwirtfchaftlicheWiuterschulwesen;
10. die Entgegennahme nnd Prüfung der Nevisionsberichte;
11. die Erledigung sämtlicher Vorlagen des Vorsitzendender Landwirtschaftstammer und der

Proviuzialverwaltung.

Die Errichtung neuer Anstalten oder die Verlegung vorhandener Anstalten außerhalb des
Schulbezirks erfolgt dnrch Beschluß des Proviuziallaudtages uuter Zustimmung der Landwirt-
schllftskammer. Die Verlegung von Anstalten innerhalb des Schulbezirkcs erfolgt anf Beschluß
des Prouinzialausschussesebenfalls unter Zustimmung der Landwirtschaftstammer.

Die Feststellung des Normalbesoldungsplanes für die Winterschuldirettorenund Wander¬
lehrer unterliegt der Zustimmung des Proviuzialausschusses.

Finanzierung der Anstalten.

Die Provinz gewährt für jede Wiuterschuleeinen Zuschußvon 2500 Mark, welcher viertel¬
jährlich im voraus zu zahlen ist.

Die von der Provinzialverwaltnng bisher für einzelne Winterschulen gezahlten besonderen
Zuschüsse,und zwar für die Schulen zu Vullay, Simmeru, Wittlich, Saarburg, Hcrmeskeil mit
je 300 Mark, für die Schuleu zu Imgenbroich, Wissen und Neuerburg mit je 750 Mark, für
die Schnlen zu Hillesheim, Adeuau, Waldbroel mit je 900 Mark, mithin in Gesamthühe von
6450 Mark, werden anch ferner für die Dauer des Bestehens der betreffendenAnstalten an den
genannten Orten an die Kafse der Landwirtschaftstammer gezahlt.

Ruhegehalt.
8 9.

Die Provinz übernimmt ferner die Ruhegehalts- und Hinterbliebenenversorguugder Direk¬
toren der landwirtschaftlichenWinterschulen sowie der Wanderlehrer einschließlichder Weinbau-
Wanderlehrernach Maßgabe der Vestimmnngen für die Provinzialbeamten. Die üblichen Beiträge
an den Pensionshaushaltsplan der Provinzialverwaltung, z. Zt. 15°/« der Durchfchnittsgehälter der
Direktoren und Wanderlehrer --- 20 877 Mark, übernimmt der Haushaltsplan über die Ver¬
waltung der landwirtschaftlichenAngelegenheitender letzteren.
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Einrichtungen der Schulen.
§ 10,

Die Winterschulensind einklassig, in der Regel mit einer Marnnalstärke von 30 Schülern.
Der ganze Kursus umfaßt zwei Wiutersemester von Anfang November bis Ende März.

3- 11-
Wenn die besonderen Verhältnisseeines Wiutcrschnlbezirkcses erforderlicherscheinen lassen,

so kann auf Beschlußdes Zeutralkuratoriums mit Zustimmung des Proviuzialausfchusseseine Winter¬
schule mit zwei aufsteigendenKlassen errichtet werdeu.

s 12.

Die Aufnahme der Schüler bis zur Maximalstärke geschiehtvor Beginn des Semesters
durch den Direktor, welchem

1. das Zeugnis über die mit Erfolg geschehene Absoluieruug der Elementarschule;
2. die Geburtsurkunde, uach welcher der Aufzunehmende das 15. Lebensjahr übcrfchritten

haben muß;
3. das Attest der Ortsbehürde über den uubescholtcnen Lenmuud

bei der Anmeldung vorzulegen sind
Ausnahme von den vorstehendenAufnahmebedingungenkann von dem Direktor in beson¬

deren Fällen zugelassen werden, jedoch ist das Ortskuratorium hiervon jedesmal in der nächsten
Sitznng in Kenntnis zu setzen,

§ 13.
Das Schulgeld beträgt 30 Mark für das erste und 25 Mark für das zweite Semester

und ist spätestens 4 Wochen nach Beginn des Unterrichts an den Rcndantcn der Schule zu zahlen.
Das Ortskuratorium kann in einzelnen Ausnahmefällen, insbefondcre bei Schülern des zweiten
Semesters, das Schulgeld ermäßigen oder erlassen. Eine allgemeine Erhöhung oder Ermäßigung
kann nur durch Beschluß des Vorstandes der Landwirtschaftskammerim Einvernehmen mit dem
Zentmlkuratoiium erfolgen. ,

8 14.

Die Schüler haben sich der Schulordnung zu fügen.
Der zn erteilende Unterricht erstreckt sich auf die in dem Normallehrplan und Stoff¬

verteilungsplan für zwei WiuterfemesterfestgesetztenGegenstände, und darf über diefe Grenzen nicht
hinausgehen. Das Ortskuratorium kann nach Bedürfnis bestimmen, ob Religionsunterricht mit
1 bis 2 Stunden wöchentlich hinzutreten soll; in diesem Falle ist der nach Maßgabe der kirchlichen
Vestttumnugen einzurichtendeUnterricht für die Schüler der betreffendenKonfessionenobkaatonsch.

Am Schlüsse eines jeden Wintersemestersfindet eine öffentliche Prüfung der Schüler statt.
Dieselben erhalten nach Absolvierung des ganzen Kursus eiu Abgangszeugnis, welches vom Vor¬
sitzenden des Ortskuratoriums und dem Direktor der Schule zn unterzeichnenist.

Die Direktoren.

8 15.

Die Direktoren der landwirtschaftlichenWinterschulen und die Wanderlehrer sind Beamte
der Lllndwiltschafts.kammer.

2b
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s 16.

Für die Pensionierung der Direktoren und Wanderlehrer und die Versorgung der Hinter¬
bliebenen derselben finden die jeweils geltenden Bestimmungen der entsprechenden Reglements der
RheinischenProvinzialverwaltung mit den durch diesen Vertrag sich ergebendenAbänderungen ent¬
sprechende Anwendung.

s 17.
Die Bedingungen der Anstellung der Winterschuldircktorenund Wanderlehrer werden in

jedem einzelnen Falle besonders und innerhalb der Bestimmungendes Normalbesoldungsplanesfestgesetzt.
Die Tätigkeit der Direktoren und Wanderlehrer wird durch die Bestimmungen des An¬

stellungsvertrages uud durch die erlassenen oder zu erlassendenDienstvorschriftenbestimmt. Sie
sind verpflichtet,unentgeltlichdie von der Provinzialverwaltung durch Vermittelung des Vorsitzenden
der Landwirtschaftskammerihnen anfgetragenen Geschäfte zu erledigen. Im Falle Dienstreisen
hierfür erforderlich werden, erhalten sie Reisekostenund Tagegelder nach Maßgabe der für die
Beamten der Landwirtschaftskammergeltenden Bestimmungen.

s 18.
Die Direktoren sind die Leiter uud Vorsteher der Winterschulen und uuterstehen mit den

letzterenin bezug auf die Verwaltungsangelegenheitender Aufsichtder Ortskuratorien nach Maßgabe
der sür diese erlassenenGeschäftsordnung.

Im Falle einer Verhinderung, welche die Erteilung des Unterrichts unmöglich macht,
haben sie sofort dem Vorfitzendendes Ortskuraturiums Anzeige zu machen; dauert diefelbe vor¬
aussichtlichlänger als vier Tage, dem Vorsitzenden der Landwirtschaftskammer.

Beschwerdengegen Anordnungen des Direktors werden bei dem Vorsitzendendes Orts-
knratoriums eingereichtund von diesem, soweit dasselbe die Beschwerden nicht direkt erledigen kann,
dem Vorsitzenden der Landwirtschaftskammerzur Entfcheidungvorgelegt.

Die Ortsturatoritn.

s 19.
Die Ortsturatorien bestehen aus:

1. dem Landrat des Kreises, in welchem die Winterschuleihren Sitz hat;
2. dem Vertreter derjenigen Korporation, welche die Schulräume usw. stellt (in der Regel

der Ortsbürgermeister);
3. dem Direktor der betreffendenLokalabteilung des landwirtschaftlichenVereins oder, wenn

diefer ohnehin Mitglied des Kuratoriums ist, dem stellvertretendenDirektor-
4. einem von den Direktoren der Lokalabteilungdes Schulbezirks gewählten Mitgliede;
5. dem Direktor der Schule.

Das Kuratorium kann sich, wenn dies in Anbetrachtder örtlichen Verhältnisse im Interesse
der Schule liegt, um ein bis drei Mitglieder (der betreffendeReligwnslehrer) verstärken.

Der Landrat ist Vorsitzender; den Stellvertreter des Vorsitzendenwählt das Kuratorium
aus seiner Mitte. Der Stellvertreter sowie die übrigen Mitglieder außer dem Direktor der Schule
werden auf drei Jahre gewählt.

Der Vorsitzendeder Landwirtschaftskammer,der Landeshauptmann und der Präsident des
landwirtschaftlichen Vereins oder die von denselben für den jedesmaligenFall zu ernennendenStell¬
vertreter sind berechtigt,den Sitzungen mit beschließender Stimme beizuwohnen..
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s 20.
Das Ortsturatorium tritt jährlich wenigstens einmal auf Einladung des Vorsitzendenzu¬

sammen. Sonst nach Bedürfnis oder auf Antrag des Vorsitzendender Landwirtschaftskammer.
Die Zusammenbernfung muß auf schriftlichen,den zu beratenden Gegenstand enthaltenden Antrag
zweier der im § 19 angegebenenPersonen stets erfolgen.

Beschlußfähigist dasselbebei Anwesenheit von drei Mitgliedern. Der mindestensdrei Tage
vor der Sitzung den sämtlichen Personen zuzusendenden Einladung ist eine Tagesordnung beizulegen.

Die Beschlüsse sind durch den von den Mitgliedern des Kuratoriums aus sich zu wählenden
Schriftführer in ein Protokollbuch einzutragen und von den Anwefendcnzu unterzeichnen,

s 21.
Das Kuratorium ernennt einen Rendanten, welcher nach Maßgabe des festgestellten Etats

und nach erfolgter Anweisung des Vorsitzendenalle Zahlungen zu leisten sowie die nach der Ordre
des Vorsitzendendes Kuratoriums zu vereinnahmendenBeträge einzuziehenhat.

Die an den Vorsitzendenzur Zahlungsanweisung gelangenden Rechnungen:c. sind von
dem Direktor in Beziehung auf ihre Nichtigkeit ordnungsmäßig zu bescheinigen,und wenn es sich
um Gegenständehandelt, die zu inventarisierensind, mit den Nummern des Inventars zu versehen.
Sofort nach dem Schlüsse des Rechnungsjahres hat der Rendant die belegte Rechnung über Ein¬
nahmen und Ausgaben der Schule aufzustellen und unter Beifügung des Etats dem Vorsitzenden
des Kurotoriums zur Weiterbeförderung an den Vorsitzenden der Landwirtschaftskammerborzulegen.
Die Kasse der Landwirtschaftskammerleistet auf Anweisung des Vorsitzendender Landwirtschafts¬
kammer die erforderlichen Zuschüsse an die Schulkasse. Etwaige Bestände beim Abschluß der
Rechnung werden, falls deren Ablieferung an die Kasse der Landwirtschaftskammernicht verlangt
wird, von dem Rendanten als Vorschnß ans das neue Rechnungsjahr verbucht.

Der Direktor bezicht seiu Gehalt direkt aus der Kafse der Landwirtschaftskammer.

§ 22.
Das Ortskuratorinm hat

1. die im § 18 erwähnte Aufsicht nuszuübeu;
2. an den Vorsitzendender Landwirtschaftskammer,falls sich Mißstände ergeben, Bericht zu

erstatten;
3. im Falle der Verhinderung des Direktors über die vorläufig zu treffenden Maßnahmen

Beschluß zu fassen;
4. ebenso über die Erteilung des Religionsunterrichtes;
5. auf den Vorschlag des Direktors den Unterricht im Dcntschen, Rechnen, Feldmesscn,

Nivellieren und Zeichnen an Hilfslehrer innerhalb des Etats nach Maßgabe des fest¬
gestelltenStundenplanes zu übertragen;

6. die von dem Direktor zu erlassendenBekanntmachungenüber den Beginn des Unterrichts,
Zeit und Ort der Aufnahme neuer Schüler, den Lehrstoff, Wohnungs- und Verpfleguugs-
verhältuisse der Schüler festzusetzenund die öffentlichen Blätter für diefe Bekanntmachungen
zu bestimme»; ^« « -

7. den von dem Direktor zu entwerfendenBericht über die Schule am Schlüsse emes jeden
Kursus nebst Einladung zur Schlußprüfuug zu genehmigen;

8. in einzelnen Fällen das Schulgeld zu erlassen oder zu ermäßigen;
25"
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